
 

Fördermöglichkeiten im Elbe-Röder-Dreieck  
 
 
Fakten zur Region: 

�  9 Kommunen: Stadt Gröditz, Gemeinden 
Glaubitz, Nauwalde, Nünchritz, 
Röderaue, Wildenhain, Wülknitz,  
Zeithain und Zabeltitz 

�  Fläche: ca. 30.000 ha 

�  Einwohnerzahl: ca. 33.500 Einwohner 

�  Höchstfördergebiet im Rahmen des 
Förderprogramms „Integrierte 
Ländliche Entwicklung“ (RL ILE) bis 
2013 

�  seit März 2008 Regionalmanagement 
zur Beratung von Projektträgern 
(Unternehmen, Privatpersonen, Vereine, 
Kommunen) sowie Begleitung der 
Projektentwicklung und -umsetzung 

 
 
Fördermöglichkeiten  

Umnutzung ländlicher 
Bausubstanz als Hauptwohnsitz  

Beispiel: junge Familie baut ehemalige 
Scheune zum Wohnhaus aus 
 
 

�  Antragsberechtigt:  natürliche Personen 

�  Fördersatz:  50 % junge Familien, 40 % andere 

�  Maximalzuschuss:  150.000 € junge Familien, 100.000 € andere 

�  Mindestzuschuss:  15.000 € 

�  Zuwendungsfähig:  Hochbauarbeiten und max. 25 % Freianlagen, 
einschl. Planung  

�  Förderbedingungen:  Erhaltung und Entwicklung ländlicher 
Bausubstanz, Erhaltung von mind. 50 % der Außenhülle des 
Gebäudes, Antragsteller muss Eigentümer der Immobilie sein, 
Zuwendungsempfänger oder dessen Verwandtschaft 1. Grades 
müssen das Gebäude selbst nutzen, Energieeffizienz und 
sparsamer Ressourceneinsatz, Förderung nur bis zu einer 
Wohnfläche von 150 m² 

�  Begleitung  durch  Planer  oder Architekten dringend empfohlen 

�  keine ländliche Bausubstanz sind:  Geschosswohnungsbauten 
über 4 Geschosse, freistehende Einfamilienhäuser ab ca. 1950, 
Reihenhäuser ab ca. 1950 

�  nicht förderfähig:  reine Außensanierung, Neubauten, Schaffung 
von Eigentums- und Mietwohnungen, alleiniger Dachgeschoss-
ausbau 



 

Wiedernutzung leerstehender 
oder ungenutzter, 
denkmalpflegerisch wertvoller 
ländlicher Bausubstanz als 
Hauptwohnsitz  

 
Beispiel: leerstehendes Bauernhaus 
wird durch eine junge Familie als 
Hauptwohnsitz ausgebaut 
 

�  Antragsberechtigt:  natürliche Personen 

�  Fördersatz:  50 % junge Familien, 40% andere 

�  Maximalzuschuss:  100.000 € junge Familien, 75.000 € andere 

�  Mindestzuschuss:  10.000 € 

�  Zuwendungsfähig:  Hochbauarbeiten an der Außenhülle und  
max. 25 % Freianlagen, einschl. Planung  

�  Förderbedingungen:  Erhaltung und Entwicklung ländlicher 
Bausubstanz, keine Nutzung des Gebäudes durch Antragsteller 
seit dem 03.10.1990 zu Wohnzwecken, Antragsteller muss 
Eigentümer der Immobilie sein, Zuwendungsempfänger od. 
Verwandtschaft 1. Grades müssen das Gebäude selbst nutzen, 
Energieeffizienz und sparsamer Ressourceneinsatz 

�  Begleitung  durch  Planer  oder Architekten dringend empfohlen 

�  bei Denkmal:  Stellungnahme des Landesamtes f. Denkmalpflege 

�  keine ländliche Bausubstanz sind:  Geschosswohnungsbauten 
über 4 Geschosse, freistehende Einfamilienhäuser ab ca. 1950, 
Reihenhäuser ab ca. 1950 

�  nicht förderfähig:  reine Außensanierung, Neubauten, Schaffung 
von Eigentums- und Mietwohnungen 

Umnutzung leerstehender oder 
ungenutzter ländlicher 
Bausubstanz für eine 
wirtschaftliche Nutzung 

Beispiel: ein alter Dreiseitenhof wird 
zum Maschinenbaubetrieb umgenutzt 
 

�  Fördersatz für Unternehmen (nur KMU): 45% 

�  Mehrwertsteuer ist nicht zuwendungsfähig 

�  Maximalzuschuss:  200.000 € 

�  Mindestzuschuss:  15.000 € 

�  Zuwendungsfähig : Hochbauarbeiten und max. 25% Freianlagen, 
einschl. Planung  

�  in Orten über 2.000 bis 5.000 Einwohner Schaffung mindestens 
eines neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes 
erforderlich 

Quelle Fotos: SMUL, Referat 24 

 

Wenn Sie Ideen haben oder schon ganz konkrete Projekte umsetzen wollen, sollten Sie mit uns Kontakt 
aufnehmen:  

Regionalmanagement Elbe-Röder-Dreieck 

Frau Anja Schober, Herr Hannes Clauß 

Technologiezentrum Glaubitz, Zimmer A 202 / 203, Industriestraße A 11, 01612 Glaubitz 

Tel: 035265-51203, 51270, Fax: 035265-51453, E-Mail: rm@elbe-roeder.de 

Internet: www.elbe-roeder.de 


